
11 -.3 der Beilagen zu den Stenoj!raphischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. (jesetzgebungspenode 
A n t rag 

P .. .1983 -05- 3 1 ras.: ___ _ 

der Abgeordneten WilLe, .pete~ 
un d Genossen 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 

Bundesverfassungsgesetz in der Fassung vOQ 1929 

hinsichtlich haushaltsrechtlicher Bestimmungen ge­

ändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vorn •••••••••• I mit dem das 

Bundesverfassungsgesetz in der Fassung von 1929 

hinsichtlich haushaltsrechtlicher Bestimmungen ge­

änder"t wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel! 

1. Der bisherige Artikel 13 erhält die Absatzbezeichnung 

"(1)"; ihm ist folgender Absatz 2 anzufügen: 

"(2) Bund, Länder und Gemeinden haben bei ihrer Haus-

haltsführung die Sicherstellung des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichtes anzustreben." 
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2. Art. 42 Abs. 5 hat zu lauten: . 
"(5) Insoweit GesetzesbeschlUsse des Nationalrates die 

Geschäftsordnung des Nationalrates, die Auflösung 

des Nationalrates, ein Bundesfinanzgesetz, eine 

vorläufige Vorsorge im Sinne von Art. 51 Abs. 5 oder 

eine Verfügung über Bundesvermögen, die Übernahme 

oder Umwandlung einer Haftung des Bunde~, das Ein­

gehen oder die Umwandlung einer Finanzschuld des 

Bundes oder die Genehmigung eines Bundesrechnungs-

abschlusses betreffen; steht dem Bundesrat keine 

Mitwirkung zu." 

3. Ar t. 5 1 hat zu 1 au te n : 

"Artikel 51 (1) Der Nationa lrat beschließt das Bundes­

finanzgesetz; den Beratungen ist der Entwurf der Bundes­

regierung zugrundezulegen. 

(2) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat 

spätestens zehn Wochen vor Ablauf des Finanzjahres den Ent­

wurf eines Bundesfinanzgesetzes für das folgende Finanzjahr 

und gleichzeitig, spätestens jedoch bis Ende Oktober jedes 

Jahres,insbesondere Berichte über die Grundlagen der Veran­

schlagung für die folgenden vier Jahre (Finanzplan) und über 

die mindestens für den gleichen Zeitraum geplanten In-

vestitionen (Investitionsprogramm) vorzulegen. 

(3) Das Bundesfinanzgesetz hat als Anlagen 

den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Bundes 

(Bundesvoranschlag) , den Stellenplan für das folgende 

Finanzjahr sowie weitere für die Haushaltsführung im 

jeweiligen Finanzjahr wesentliche Grundlagen zu ent-

halten. Bei Bundesbetrieben und Sondervermögen des Bundes 

können auch nur die Zuschüsse zur Abgangsdeckung und die 

dem Bund zufließenden Überschüsse in den Bundesvoran­

schlag aufgenommen werden. In diesem Fall sind jedoch die 

Einnahmen und Ausgaben des betreffenden Bundesbetriebes 

oder des Sondervermögens des Bundes für das folgende 

Finanzjahr in einer Anlage des Bundesfinanzgesetzes ge­

sondert auszuweisen. 
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(4) Hat die Bundesregierung dem Nationalrat 

nicht zeitgerecht den Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes 

vorgelegt, so kann ein Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes 

im Nationalrat auch durch Antrag seiner Mitglieder ein-

gebracht werden. Legt die Bundesregierung den Entwurf 

eines Bundesfinanzgesetzes später vor, so kann der 

Nationalrat beschließen, diesen Entwurf seinen Beratungen 

zugrundezulegen. 

(S) Beschließt der Nationalrat vor Ablauf des 

Finanzjahres kein Bundesfinanzgesetz für das folgende 

Finanzjahr und trifft er ·auch keine vorläufige Vor.orge 

durch Bundesgesetz, so sind die Einnahmen nach der je­

weiligen Rechtslage aufzubringen. Die Ausgaben sind, 

1. sofern die Bundesregierung den Entwurf eines 

Bundesfinanzgesetzes vorgelegt hat, bis zum 

Inkr~fttreten einer gesetzlichen Regelung, 

längstens jedoch während der ersten vier Monate 

des folgenden Finanzjahres, gemäß diesem Entwurf 

zu leisten; 

2. sofern die Bundesregierung keinen Entwurf eines 

Bundesfinanzgesetzes vorgelegt hat oder nach 

Ablauf der ersten vier Monate des folgenden 

Finanzjahres gemäß den im letzten Bundesfinanz­

gesetz enthaltenen Ausgabensätzen zu leisten. 

Unter Berücksichtigung der aufgrund von Gesetzen einge­

tretenen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben bilden die 

gern. Z. 1 und 2 jeweils anzuwendenden Ausgabensätze des 

Entwurfes eines Bundesfinanzgesetzes oder des letzten 

Bundesfinanzgesetzes die Höchstgrenzen der zulässigen 

Ausgaben, wobei für jedes Monat ein Zwölf tel dieser Aus­

gabensätze als Grundlage dient. Die zur Erfüllung von 

Verpflichtungen erforderlichen Ausgaben sind jedoch nach 

Maßgabe ihrer Fälligkeit zu leisten. Gemäß den Bestim-
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mungen von Z. 1 und 2 können Planstellen aufgrund des 

Entwurfes eines Bundesfinanzgesetzes oder des letzten 

Bundesfinanzgesetzes besetzt, Finanzschulden bis zur 

Hälfte der jeweiligen vorgesehenen Höchstbeträge und 

kurzfristige Verpflichtungen zur vorübergehenden Kassen­

stärkung bis zur Höhe der jeweiligen vorgesehenen Höchst­

beträge eingegangen werden. Im übrigen sind die Be­

stimmungen des letzten Bundesfinanzgesetzes, ausgenommen 

die darin enthaltenen Einnahmen und Ausgaben, sinngemäß 

anzuwenden. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Er­

stellung des Bundesfinanzgesetzes und über die Haushalts­

führung des Bundes sind nach einheitlichen Grundsätzen 

durch Bundesgesetz zu treffen. In diesem ist insbe­

sondere die Vorgangsweise bei Eingehen und Umwandlung von 

Verbindlichkeiten aus Geldmittelbeschaffungen, die nicht 

innerhalb desselben Finanzjahres getilgt werden, oder aus 

langfristigen Finanzierungen (Finanzschulden) , bei Be­

gründung von Vorbelastungen, bei Bildung von Haushalts­

rücklagen, bei Verfügungen über Bundesvermögen und bei 

Haftungsübernahmen des Bundes zu regeln." 

4. Nach Art. 51 sind folgende Art. 51a und 51b einzufügen: 

"Art. 51a (1) Der Bundesminis.ter für Finanzen hat dafür 

zu sorgen, daß bei der Haushaltsführung zuerst die zur 

Erfüllung fälliger Verpflichtungen erforderlichen Aus­

gaben und sodann die übrigen vorgesehenen Ausgaben, diese 

jedoch nur nach Maßgabe der jeweils zur Verfügung 

stehenden Einnahmen unter Beachtung der Grundsätze der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ge­

leistet werden. 

" 

, ... ~ , · .. 
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(2) ~lenn es die Ent.vlic:klung der Einnahmen und 

Ausgaben erfordert oder sich im Verlauf des Finanzjahres 

eine wesentliche Änderung der gesamtwirtschaftlichen Ent­

wicklung abzeichnet, kan~ 

1. der Bundesminister f15.r Fi nan zen die gänzliche 

oder teill"eise 11.DWendurlg eines im Bundesfinanz-

gesetz '~rorgeserlenen Konjunkturausgleichvoran-

schlages verfUgen; 

2Q der Bundesminist.er [;5r Finanzen mit Zustimmung 

der Bundesregierung vOl:l~i.ufige l'-.usgabenbindungen 

fUr die Dauer von jeweils längstens sechs Monaten 

oder endgültige Ausgabenbindungen verfügen, 

sofern dadurch die Erfüllung fälliger Verpflich­

tungen des Bundes nicht berlihrt wird; 

3. die Bundesregi.erung durch Verordnung im Einver­

nehmen mit de:m Hauptäusschuß des Nationalrates 

bei Verbrauch- und verkehrsteuern einschließlich 

der Umsatzs·teuern die Steuersätze jener Abgaben, 

die dem Bund zur Gänze oder teilweise zustehen, 

bei letzteren jedoch nur den dem Bund zustehenden 

Anteil, höchstens um 25 v"H. erhöhen oder herab­

setzen. Eine solche Verordnung tritt, wenn sie 

nicht durch eine gesetzliche Regelung ersetzt 

oder frUher aufgehoben wurde, nach sechs Monaten 

außer Kraft. Hit dem AUßerkrafttreten der Ver­

ordnung treten, sofern nicht gesetzlich ecwas 

anderes bestimmt wurde, jene Steuersätze wieder 

in Wirksamkeit, die durch die Verordnung abge­

ändert worden waren. 

Art. 51b (1) Ausgaben, die im Bundesfinanzgesetz ihrer Art 

nach nicht vorgsehen sind (außerplanmä.ßige Ausgaben) oder 

die eine Oberschreitung von Ausgabensätzen des Bundesfinanz-

gesetzes erfordern (überplanmäßige Ausgaben) , dürfen im 

Rahmen der HaushaltsfUhrung nur aufgrund bundesfinanzgesetz­

licher Ermächtigungen geleistet werden. 
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(2) Bei Gefahr im Verzug dürfen jedoch auf­

grund einer Verordnung der Bundesregierung im Einvernehmen 

mit dem HauptausschUß des Nationalrates unvorhersehbare und 

unabweisbare 

1. aUßerplanmäßige l'~usgaben im Ausmaß von höchstens 1 

v.T. der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 

Gesamtausgabensumme; 

2. überplanmäßige Ausgaben im Ausmaß von höchstens 2 

v.T. der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 

Gesamtausgabensumme 

geleistet werden. Trifft der Hauptausschuß des Nationalrates 

innerhalb von zwei Wochen keine Entscheidung, so gilt das 

Einvernehmen als hergestellt. 

(3) Mit Zustimmung des Bundesministers für 

Finanzen dürfen überplanmäßige Ausgaben dann geleistet 

werden, wenn diese Mehrausgabe. 

1. aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung; 

2. aus einer bestehenden Finanzschuld; 

3. aufgrund einer bereits im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens des Bundesfinanzgesetzes bestehenden 

sonstigen Verpflichtung, oder 

4. infolge unmittelbar damit zusammenhängender Mehr­

leistungen oder Mehreinnahmen 

erforderlich werden. 

(4) Der Nationalrat kann im Bundesfinanzge­

setz den Bundesminister für Finanzen ermächtigen, anderen 

als den im Absatz 3 bezeichneten überplanmäßigen Ausgaben 

zuzustimmen. Diese Ermächtigung darf nur erteilt werden, 

soferne die Überschreitung sachlich an Bedingungen geknüpft 

und ziffernmäßig bestimmt oder errechenbar ist sowie Aus­

gaben betroffen sind, 

, 
." , 
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deren Umschichtung wegen unvorhersehbarer 

Dringlichkeit notwendig ist, ohne daß dadurch 

die Ausgabengliederung des Bundesvoran­

schlages erheblich verändert wird, oder 

2. die notwendig werden, wenn sich im Laufe des 

Finanzjahres eine wesentliche Änderung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzeichnet 

( Ar t. 5 1 a Ab s. 2), 0 der 

3. die im Hinblick auf die im Bundesfinanzgesetz 

vorgesehene Gesamtausgabensumme von gering­

fügiger Bedeutung sind. 

(5) Eine Ausgabenüberschreitung auf Grund der 

Bestimmungen dieses Artikels darf nur bewilligt werden, wenn 

die Bedeckung durch Einsparungen oder durc.h Mehreinnahmen 

sichergestellt ist. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat dem 

Hauptausschuß des Nationalrates über die gern. Art. 51a Abs. 

2 Z. bis 3 sowie Art. 51b Abs. 2 bis 4 getroffenen Maß­

nahmen vierteljährlich zu berichten. 

(7) Im Verteidigungsfall dürfen für Zwecke 

der umfassenden Landesverteidigung (Art. 9a B-VG) unabweis­

liche außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben innerhalb 

eines Finanzjahres bis zur Höhe von insgesamt zehn von 

Hundert der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Gesamt­

ausgabensumme auf Grund einer Verordnung der Bundesregierung 

im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates ge­

leistet werden. Soweit die Bedeckung solcher Mehrausgaben 

nicht durch Einsparungen oder durch Mehreinnahmen sicher­

gestellt werden kann, hat die Verordnung der Bundesregierung 

den Bundesminister für Finanzen zu ermächtigen, durch Ein­

gehen oder Umwandlung von Finanzschulden für die erforder­

liche Bedeckung zu sorgen. 
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5. In Art. 121 Abs. 2 ist der letzte Satz zu streichen. 

6. Art. 126d Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Berichte des Rechnungshofes sind nach ihrer Vorlage an 

den Nationalrat zu ver5ffentlichen." 

Artikel I I 

Die Bestimmungen des Art. I dieses Bundesverfassungsgesetzes 

gelten ab . . . . . . . . . . . . sowie für die Erlassung von Bundes-

gesetzen, die ab diesem Zeitpunkt wirksam werden sollen. 

Arti ke 1 I I I 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist, 

soweit darin nicht anderes bestimmt wird, die Bundesre­

gierung betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt,~esen Antrag dem Ve.r­

fassungsausschuß zuzu~isen. 

• 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

Lehre und Praxis stimmen darin liberein, daß die Rechtsgrundlagen 

für die Haushaltsführung des Bundes nicht mehr völlig befriedigen 

können. Oie verfassungsrechtliche Grundlage, der Art. 51 B-VG 

blieb, von unbedeutenden Ergänzungen abgesehen, seit seiner Be­

schlußfassung im Jahre 1920 unverändert. Ein weiterer wesent­

licher Teil des Bundeshaushaltsrechtes, das Verwaltungsent­

lastungsgesetz aus dem Jahre 1925, stammt ebenfalls aus einer 

Zeit, in der dl::r moderne Leistungsstaat erst am Beginn seiner 

Entwicklung stand. Weitere wichtige Teile des Haushaltsrechtes, 

die allgemeinen Teile der jährlichen Bundesfinanzgesetze, weisen 

hingegen höchste Aktualität auf, sie lassen jedoch im Hinblick 

auf ihre jeweils nur einjährige Geltungsdauer die notwendige 

Kontinuität missen. All dies läßt eine Neufassung des Haus­

haltsrechtes des Bundes sinnvoll und notwendig erscheinen. 

o a s Z i eIe i ne r um f ass end e n Neu ge s tal tun g des B und es hau s h alt s­

rechtes kann im Hinblick auf die Zersplitterung der Rechtsquellen 

des geltenden Haushaltsrechtes und seinen aus dem unterschied­

lichen Alter resultierenden verschiedenen Strukturen im Wege von 

No ve 11 i e run ge n kaum me h r e r r e ich t wer den • vi e 1 me h r er s c he in t es 

notwendig, das verfassungs- und einfa~hgesetzliche Haushaltsrecht 

völlig neu zu kodifizieren. Nur auf diese Weise wird es möglich 

sein, ein umfassendes, einheitliches und den Anforderungen der 

modernen Wirtschafts- und Finanzpolitik gerecht werdendes fi­

nanzpolitisches Instrumentarium zu schaffen. 

Oi e erste n Bemühungen zur Neuf a s sun g de s Bundesha ushal tsrecht e s 

wurden durch 

richtshofes im 

die Budgetrechtserkenntnisse des 

Jahre 1962 und 1966 ausgelöst. Oer 

Verfassungsge­

im Jahre 1968 

als Regierungsvorlage eingebrachte Entwurf eines Bundeshaushalts­

gesetzes (872 d.B., XI. GP) hatte jedoch lediglich eine Neu­

or dn un g de s ei n fachge setzl iehen Ha ushal tsre chte s zum Zi e 1. 

Gleiches gilt für den von der Bundesregierung im Jahre 1973 ein­

gebrachten Entwurf eines Bundeshaushaltsgesetzes (609 d.B. t 

XIII. GP). Beide Regierungsvorlagen führten jedoch zu keinen 

entsprechenden GesetzesbeschlUssen des Nationalrates. 
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In weiterer Folge wurde als eine der ersten parlamentarischen 

Enqueten aufgrund der NR-Geschäftsordnung eine solche am 8. Mai 

1978 zum Thema "Probleme eines modernen österreichischen Haus-

haltsrechtes" abgehalten. Noch in der XIV. Gesetzgebungsperiode 

brachte die sozialistische Parlamentsfraktion als Ergebnis dieser 

Enquete den Entwurf zu einem Bundesverfassungsgesetz zur völligen 

Neugestaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des B-VG ein 

(Antrag 130/A). Infolge des Auslaufens der Gesetzgebungsperiode 

konnte 

werden. 

dieser Antrag jedoch nicht mehr in 

Die sozialistische Parlamentsfraktion 

Beratung gezogen 

bra ch te jedoch am 

Beginn der XV .. Gesetzgebungsperiode den genannten Antrag neuer­

lich ein (Antrag 2/A) f zu dessen Beratung der Verfassungsausschuß 

in seiner Sitzung am 21. Juni 1979 einen Unterausschuß ein­

setzte. Dieser hielt in der Zeit vom 21. Juni 1979 bis 7. 

Dezember 1982 insgesamt 19, teilweise ganztätige Sitzungen ab, in 

denen weitgehendes Einvernehmen über die Neugestaltung der haus­

haltsrechtlichen Bestimmungen des B-VG erzielt werden konnte. Der 

AbschlUß der Beratungen war bedauerlicherweise aber auch in der 

XV. Gesetzgebungsperiode nicht mehr möglich. 

Dem gegenständlichen Antrag liegen jedoch sinnvollerweise nicht 

die ursprünglichen. sondern jene Formulierungen zugrunde, die in 

der xv. Gesetzgebungsperiode so eingehend beraten wurden und über 

die großteils auch bereits Einvernehmen erzielt werden konnte. 

Dieses 

Art. I 

des in 

Einvernehmen erstreckte sich auf alle 

des vorliegenden Antrages mit Ausnahme 

Ziffer 3 enthaltenen Abs. 6 des neu zu 

Bestimmungen des 

der Ziffer 1 und 

fassenden Art. 51 

B-VG. Zu Ziffer 1 wurde das Einvernehmen zwischen den Fraktionen 

noch von der Einholung der Zustimmung der Landeshauptmänner­

konferenz abhängig gemacht. Diese beauftragte die Konferenz der 

politischen Landesfinanzreferenten mit der Ausarbeitung und Über­

mittlung der Stellungnahme der Länder. In ihrer Sitzung am 12. 

November 1982 stimmten die Landesfinanzreferenten schließlich dem 

in gegenständlichen Antrag 

betreffend ein budgetäres 

aufgenommenen Art. 

Koordinierungsgebot 

13 

für 

Abs. 2 B-VG 

Bund, Länder 

un d Gerne inden zu. Somi t kann da von a usgegan gen werden, daß auch 

in diesem Punkt die Voraussetzung zur Herstellung des Einver-
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nehmens gegeben ist. Die zweite Bestimmung, über die in den bis­

herigen Verhandlungen zum gegenständlichen Antrag noch kein Ein­

vernehmen erzielt werden konnte, enthält den Gesetzesvorbehalt 

für das einfachgesetzliche Haushaltsrecht. Die Beratungen zu 

dieser Bestimmung sollten erst nach Herstellung ein v5~ligen Ein­

vernehmens über ein derartiges "Bundeshaushaltsgesetz" abge­

schlossen werden. 

Aufgrund eines Entwurfes des Finanzministeriums wurden im Haus­

haltsrechts-Unterausschuß des Verfassungsausschusses auch ein­

gehende Verhandlungen zu einern solchen Bundeshaushaltsgesetz sehr 

weit 

XIV. 

vorangetrieben, aber 

Gesetzgebungsperiode 

auch diese Beratungen konnten 

bedauerlicherweise nicht mehr 

in der 

abge-

schlossen werden. 

Neufassung der 

Gemeinsam mit dem gegenständlichen Antrag zur 

haushaltsrechtlichen Verfassungsbestimmungen 

bringen daher die Antragsteller zusät~lich zu diesem Antrag einer 

"haushaltsrechtlichen B-VG-Novelle" auch noch einen weiteren An­

trag betreffend ein "Bundesgesetz über die Führung des Bundes­

haushaltes (Bundeshaushaltsgesetz)" ein. Hiezu ist zu bemerken, 

daß 100 der insgesamt 102 Paragraphen dieses Bundeshaushalts­

gesetzes vorn genannten Unterausschuß des Verfassungsausschusses 

bereits vorberaten wurden und hierüber entweder Einvernehmen er­

zielt werden konnte, oder das Bundesministerium für Finanzen auf­

gr un d de r Unte ra u s s ch ußbe ra t un ge n um Neuformul i erungen er such t 

wurde. Beides, die einvernehmlich vorgenommenen Textänderungen 

sowie die vom Unterausschuß gewünschten Formulierungsvo:cschläge 

des BMF, wurden in den gegenständlichen Antrag eingearbeitet. 

Grundgedanke des vorliegenden Entwurfes ist eine Vergr5ßerung der 

Flexibilität des Finanzministers beim Budgetvollzug, insbesondere 

um auf wirtschaftliche Entwicklungen rascher, intensiver und 

wirkungsvoller reagieren zu k5nnen, wobei gleichzeitig die 

Kontrollrechte des Nationalrates beim Vollzug des Budgets er­

weitert werden sollen. 
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Insbesondere solien die Informationen des Nationalrates über das 

Budget nicht auf die zeit vor dem Budgetvollzug (bei der Budget­

beratung) und nach dem Budgetvollzug (bei der Beratung des 

Rechnungsabschlusses) reduziert sein, sondern durch eine be­

gleitende Budgetkontrolle während des BUdgetvollzuges (viertel­

jährliche Berichte) ergänzt werden. 

weitere Schwerpunkte des Vorschlages sind: 

o Mittelfristige (fünf jährige) Planung, betreffend Budgetent­

wicklung und Investitionsentwicklung durch einen Finanzplan 

und einen Investitionsplan. 

o Grundsätzliches Gebot der Koordinierung aller öffentlichen 

Haushalte durch gemeinsame Bedachtnahme 

schaftliches Gleichgewicht. 

auf gesamtwirt-

o Zeitgemäße Regelung für den Fall eines BUdgetprovisoriums. 

o Eliminierung des Veröffentlichungsverbotes für Budget und 

für den Bundesrechnungsabschluß. 

o Informationspflicht des Hauptausschusses oder eines neu zu 

schaffenden Haushaltsausschusses von BUdgetbindungen. 

o Vornahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit Zu­

stimmung des Hauptausschusses oder des neu zu schaffenden 

Haushaltsausschusses 

terminierter Grenzen. 

im Rahmen verfassungsgesetzlich de-

Um das Verhandlungsergebnis des Haushaltsrechts-Unterausschusses 

in der XV. Gesetzgebungsperiode korrekt wiederzugeben, sei 

schließlich darauf verwiesen, daß noch abschließendes Einver­

nehmen zwischen den Parlamentsfraktionen darüber zu erzielen sein 

wird, ob die im Antrag dem Hauptausschuß zugewiesenen 1n-

formations- und Mitwirkungsrechte nicht einem eigenen, neu zu 

schaffendem Haushaltsausschuß zugewiesen werden sollen. Dies 

würde zusätzlich eine entsprechende Novelle zur Geschäftsordnung 

des NR bedingen. 
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Zu Art. 13 Abs. 2: 

Da sich die Haushalte der öffentlichen Hand zu einem 

wichtigen Instrument der Konjunkturpolitik entwickelt haben, das 

in einern föderativ strukturierten Staat in wirksamer Weise nur 

durch ein aufeinander abgestimmtes gemeinsames Vorgehen aller 

beteiligten Gebietskörperschaften eingesetzt werden kann, sollen 

nach dem Vorbild entsprechender Regelungen in der Schweiz (Art. 

31 quinquies der Bundesverfassung) und in der Bundesrepublik 

Deutschland (Art. 109 Abs. 2 des Grundgesetzes) nunmehr auch in 

Österreich die einem solchen Koordinations- und Kooperations-

erfordernis unbeschadet 

bietskörperschaften auf 

der 

dem 

Zuständigkeiten der einzelnen Ge­

Gebiete des Haushaltswesens 

Rechnung tragenden verfassungsrechtlichen Vor-kehrungen getroffen 

werden. Der in dieser programmatischen zielsetzung enthaltene 

neue wirtschaftswissenschaftliche Begriff "gesamtwirtschaftliches 

Gleichgewicht- soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einern 

hohen Beschäftigtenstand, einern hinreichend stabilen Geldwert, 

der Sicherung des Wachstumspotentials und der Wahrung des außen­

wirtschaftlichen Gleichgewichts ausdrücken. Diese Begriffsum­

schreibung findet sich bereits im § 22 Abs. 2 des Kreditwesenge­

setzes (BGBl.Nr. 63/1979) und soll auch im § 2 Abs. 2 des Bundes-

haushaltsgesetzes (siehe den Initiativantrag ••••••••• , ••••••••• 

der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National­

rates ••••• GP) Eingang finden. 

Zu Art. 42 Abs. 5: 

Diese Bestimmung hält im wesentlichen an ihrem derzeitigen 

Inhalt fest. Die Abweichungen tragen lediglich der begrifflichen 

Vereinheitlichung (Ersatz des Begriffes "Bundesanleihen" durch 

"Finanzschulden"; vgl. hiezu auch Art. 121 Abs. 3 B-VG) oder der 

gebotenen Klarsteilung (ausdrücklicher Hinweis auf eine "vor­

läufige Vorsorge im Sinne von Art. 51 Abs. 5" und auf die "Ober­

nahme oder Umwandlung einer Haftung des Bundes", die bisher als 

·VerfUgung über Bundesvermögen" betrachtet wurde) Rechnung. 
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Zu Art. 51: 

Diese Bestimmung enthält gegenüber ihrer derzeitigen Fassung 

nicht nur begriffliche Klarsteilungen, sondern auch einige 

wesentliche Neuerungen. Die begrifflichen KlarsteIlungen beziehen 

sich auf die systematisch einheitliche Benennung "Bundesfinanz­

gesetz" und die Umschreibung von dessen Bestandteilen. Zwingend 

f'otwendige Bestandteile des Bundesfinanzgesetzes sind "demnach der 

"Bundesvoranschlag" und der "Stellenplan"; dies ergibt sich 

bereits aus der derzeitigen Fassung des Art. 51 Abs. 3. Die 

ebenfalls als Bestandteile des Bundesfinanzgesetzes geltenden 

"weiteren für die Haushaltsführung im jeweiligen Finanzjahr 

wesentlichen Grundlagen" sind gegenwärtig der "Fahrzeugplan" 

(vgl. § 27 des o.a. Bundeshaushaltsgesetzes) und der "Plan für 

Datenverarbeitungsanlagen" (vgl. § 28 loe.eit.), doch ist deren 

ausdrückliche Anführung und eine taxative Aufzählung der in 

Betracht kommenden Unterlagen mit Rücksicht auf mögliche 

Änderungen künftiger Erfordernisse unterblieben. 

Der im Abs. 6 enthaltene Auftrag an den einfachen Bundes-

geset. zgeber stellt klar, daß solche allgemeine Ordnungsvor-

schr.1.ften durch einfaches Bundesgesetz in verfassungsrechtlich 

einwandfreier Weise erlassen werden dürfen, und bestimmt außer-

dem, daß diese Vorschriften auch wenn sie (außerhalb des 

Bundeshaushaltsgesetzes) in anderen Bundesgesetzen enthalten 

sind - nach einheitlichen Grundsätzen aufzustellen sind. Um die 

bisherigen Auslegungsschwierigkeiten hinsichtlich des ver-

fassungsrechtlichen Begriffes " Finanzschulden" zu vermeiden, 

enthält diese Bestimmung auch eine kurzgefaßte Be gr i f f sum-

schreibung, deren nähere Ausführung im Bundeshaushaltsgesetz 

(§ 65) vorgesehen ist. 

Die Neuerun gen bet re f f en zun äch st den "Fi nan zpl an" und das 

"Investitionsprogramm", die als Absichtserklärung der Bundes-

regierung im Zusammenhang mit dem Entwurf des Bundsfinanzgesetzes 

dem Nationalrat als Orientierungshilfe insbesondere für die 

alljährlichen Budgetberatungen - vorzulegen sind. Diese Planungs­

instrumente sollen in mittelfristiger Sicht vor allem über die 

Schwerpunkte der künftigen Finanz- und Budgetpolitik, über die 

Tendenzen der Haushaltsentwicklung und deren Finanzierung sowie 

über bedeutsame Investitionen AufschlUß geben. 
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Eine weitere Neuerung stellt die zwecks Vermeidung von 

ansonste!! notwendiger Doppelbudgetierungen vorgesehene Möglich­

keit der sogenannten Nettobudgetierung bei Bundesbetrieben und 

Sondervermögen des Bundes (z.B" Verwaltungsfonds) im Bundesvor­

anschlag dar. Um die gebotene EinflUßnahme des Nationalrates auf 

die Mittelverteilung auch in diesem Bereich der Bundesverwaltung 

b:.i.c:ricrzü5tel~e~ f solle!: selchen F~lle trotzdem die Ein-

nahmen und Ausgaben in einer "Anlagen zUm Bundesfinanzgesetz 

gesondert ausgewiesen und damit der gesonderten Beschlußfassung 

des Nationalrates unterworfen werden. 

Als wesentliche Neue~ung ist die im Abs. 4 fUr den Fall vor-

gesehene 

durch die 

Vorsor~e, d~ß der Entwurf eines 

Bundesregierung nicht zeitgerecht 

Bundesfinanzgesetzes 

vorgelegt wurde, an-

zusehene 

Auch die im ,lI,bs. 5 enthaltene Regelung des sog. automa­

tischen Budgetprovisoriums sieht im Interesse der Gewährleistung 

einer geordneten Haushaltsflihrung Erweiterungen in zeitlicher und 

inhaltlicher Hinsicht gegenüber der derzeitigen Fassung des Art. 

51 Abs. 3 vor. 

Zu Art. 51 a.: 

Absatz 1 stellt die verfassungsrechtliche Grundlage fUr die 

Mitwirkung des Bundesministers fUr Finanzen an. bestimmten Be-

langen der 

Bundes dar. 

lichkeit des 

Haushaltsführung der anderen obersten Organe des 

Diese Mitwirkungsbefugnis entspricht der Verantwort­

Bundesministers für Finanzen für die Führung des 

Bundeshaushaltes im ganzen gesehen. Wenngleich die Mitwirkung des 

Bundesministers für Finanzen gemäß dieser Bestimmung auf die 

Ausgabengebarung beschränkt ist, weil sich auch das der Beschluß­

fassung des Nationalrates vorbeha.ltene Bundesfinanzgesetz aus­

drUcklich auf die "Ei.nnahmen und Ausgaben des Bundes • G •• e 0 für 

das folgende Finanzjahr" (vgl. Art. 51 Abs. 3) bezieht, schließt 

dies nicht aus, daß im Rahmen der einfach-gesetzlichen Haushalts­

vorschriften (vgl. Art. 51 Abs. 6) Regelungen Uber die Mitwirkung 

des Genannten an sonstigen - im Vorfeld der Einnahmen- und Aus­

gabengebarung liegenden Aufgaben der Haushaltsführung anderer 

oberster Organe (z.B. bei Begründung von Vorbelastungen und Ver­

fügungen Uber Bundesvermögen) getroffen werden können. 
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Absatz 2 enthält Regelungen über das sich auf die Einnahmen-

und Ausgabengebarung beziehende konjunkturpolitische Instru-

mentarium. Hiezu gehören der Konjunkturausgleichvoranschlag, 

soferne ein solcher im jeweiligen Bundesfinanzgesetz, das auch 

die näheren Voraussetzungen fUr seine Anwendung zu bestimmen hat, 

vorgesehen ist, die vorläufige und die endgliltige Ausgabenbindung 

sowie die sachlich, betragsmäßig und zeitlich begrenzte Erhöhung 

bzw. berabsetzung bestimmter Abgaben. Bei dem letztgenannten 

Instrument ist unter "Anteil des Bundes" jener Ertragsanteil an 

dem zur Teilung gelangenden Abgabenertrag der Bundesabgaben zu 

verstehen, der sich auf Grund des jeweils geltenden Finanz-

ausgleichgesetzes zugunsten des Bundes ergibt. Bei der Auswahl 

der betroffenen Steuern ("Verbrauch- und Verkehrsteuern tt
) wurde 

davon ausgegangen, daß sich im allgemeinen gerade diese fUr eine 

nachhaltige konjunkturpolitische Beeinflussung besonders eignen. 

Zu Art. 51 b: 

Als Grundsatz wird im Abs. festgehalten, daß im Falle der 

Notwendigkeit qualitativer und quantitativer Überschreitungen der 

im Bun des f inan zge s et z (An 1 a ge "Bun de svoransch la g") vorgesehenen 

Ausgabenansätze die verfassungsmäßige Bewilligung des National­

rates erforderlich ist. FUr den Fall der "Gefahr im Verzug" soll 

allerdings durch Abs. 2 die Möglichkeit geschaffen werden, solche 

Ausgaben innerhalb bestimmter Grenzen aufgrund einer von der 

Bundesregierung nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Haupt­

ausschuß des Nationalrates zu erlassenden Verordnung zu leisten. 

"Gefahr im Verzug" wird dann als gegeben anzunehmen sein, wenn im 

Laufe des Finanzjahres ein von der Bundesregierung zum zeitpunkt 

der Vorlage des Bundesfinanzgesetzentwurfes an den Nationalrat 

unvorhersehbarer Bedarf eintritt und die hieraus resultierende 

Uber- oder aUßerplanmäßige Ausgabe so vordringlich ist, daß die 

gemäß Art. 51 b Abs. 1 erforderliche Bewilligung des National­

rates nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann. 

.. 
.... . 
.. 
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Überdies soll der Bundesminister für Finanzen die Befugnis 

erhalten, bestimmten im Abs. 3 bzw. im jährlichen Bundesfinanz­

gesetz (vgl. Abs. 4) näher abgegrenzten überplanmäßigen Ausgaben 

auch ohne Bewilligung des Nationalrates oder seines Hauptaus-

schusses zuzustimmen. r·fe h ra usgaben, die "infolge unmittelbar 

damit zusammenhängender Mehrleistungen oder Mehreinnahmen er­

forderlich werden" (vgl. Abs. 3 Z. 4) können insbesondere bei 

erhöhten Leistungen der Bundesbetriebe und betriebsähnlicher 

Einrichtungen oder z.B. auch bei gesonderten Forschungsaufträgen 

an ein Universitätsinstitut entstehen. 

Voraussetzung aller Uberschreitungsbewilligungen ist jedoch 

die Sicherstellung der Bedeckung (Abs. 5) durch Mehreinnahmen 

oder Ausgabeneinsparungen. 

Der Ermächtigung zu Überschreitungsbewilligungen ohne Mit­

wirkung des Nationalrates steht überdies die Verpflichtung des 

Bundesministers für Finanzen zur periodischen Berichterstattung 

an den Hauptausschuß gegenüber (Abs. 6). 

Eine auf den "Verteidigungsfalll~ beichränkte Sonderform der 

Uberschreitungsbewilligung sieht die Bewilligung durch eine Art 

Notverordnung der Bundesregierung vor, deren Erlassung die vor­

herige Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuß er­

fordert. Der Begriff "Verteidigungsfall" wird im Sinne der Ent­

schließung des Nationalrates vom 10. Juni 1975 verstanden. 

Zu Art. 121 Abs. 2: 

Das bisher im 2. Satz dieser Bestimmung vorgesehene - zeit-

lich begrenzte Veröffentlichungsverbot für den Bundesrechnungs-

abschluß soll ebenso wie das derzeit im Art. 51 Abs. 1 letzter 

Satz enthaltene gleichartige Veröffentlichungsverbot für den von 

der Bundesregierung beschlossenen Bundesvoranschlagsentwurf mit 

Rücks i ch tauf re ch t spo I i ti sche Über legungen und pra ktische Er­

fahrungen entfallen. Die erwähnten rechtspolitischen Uberlegungen 

sollen einer tragenden Zielvorstellung der Finanzwissenschaft, 

und zwar der "Öffentlichkeit des Budgets", die sich auf sämtliche 

Stadien der Voranschlagserstellung und Haushaltsführung er-
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streckt, Rechnung tragen; dies umso mehr als dieser Publizitäts­

gedanke nicht nur in zahlreichen Gemeindeordnungen österreichs 

(vgl. § 86 Abs. 2 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien) Ein­

gang gefunden hat, sondern auch in den meisten anderen Staaten 

de r westl i chen We l,t aner ka nnt wi r d. Die Er f ahrun gen sei t Ei n-

führung dieser Veröffentlichungsverbote im Jahre 1961 zeigen 

überdies, daß sich diese Verbote in ihrer.praktischen Durchsetz-

barkeit als ka~m wirksam erwiesen haben. 

Zu Art. 126 dAbs. 1: 

Die hier geregelten Berichte des Rechnungshofes sollen ein­

heitlich erst nach ihrer Vorlage an den Nationalrat veröffent­

licht werden, da deren vorherige Publizität infolge der Eigenart 

dieser Berichte rechtspolitisch nicht erwünscht wäre. 

. ., 
,"" . 
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